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I. Stadt Guben

Sitzungen der Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)

04. Mai 2011 16 Uhr Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
  Rathaus, Zi. 236
05. Mai 2011 16 Uhr Sitzung des Ausschusses für Umwelt/Verkehr/Ordnung/Sicherheit/Euromodelstadt
  Rathaus, Zi. 236
11. Mai 2011 16 Uhr Sitzung des Ausschusses für Soziales/Bildung/Jugend/Kultur
  Rathaus, Zi. 236
12. Mai 2011 16 Uhr Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft/Stadtentwicklung/Bauen/Wohnen
  Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu recht herzlich eingeladen!

II. Gemeinde Schenkendöbern

Bekanntmachung
Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2009 nach § 105 Abs. 3 
GO für die Flughafen Süd-Brandenburg-Cottbus GmbH, Jäns-
chwalde, liegt zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung 
Schenkendöbern, Gemeindeallee 45, 03172 Schenkendöbern, 
öffentlich aus.

gez. in Vertretung
M. Schenk, Amtsleiterin Kämmerei
und Stellv. d. Bürgermeisters

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags

nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz in 
der Gemarkung Groß Drewitz im Bereich der  
Gemeinde Schenkendöbern

Die Firma VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Braun-
straße 7 in 04347 Leipzig, hat mit Datum vom 08. November 
2010, eingegangen am 19. November 2010, einen Antrag auf 
Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung 
einer bereits bestehenden Ferngasleitung (Ferngasleitung (FGL) 
14.07: Spree Gas, Groß Drewitz) nebst Einrichtungen und Zu-
behör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstücke 42/2 
(GB-Blatt 530) und 113 (GB-Blatt 327) Flur 4 in der Gemarkung 
Groß Drewitz in der Gemeinde Schenkendöbern gestellt. Dieser 
Antrag wird unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1869 geführt. 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuch-
bereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. 
I S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung 
vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 
7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, 
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffent-
lich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb 
von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im

Ministerium für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 218), Heinrich-
Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, 
nach Terminvereinbarung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686 
(montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr 

und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach 
vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - eingese-
hen werden. 

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 
3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betrie-
benen Energieanlagen entstanden. 
Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der 
Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des 
Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hi-
naus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Ver-
trag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich 
Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. 
Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf ge-
richtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 
nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energiever-
sorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht be-
trieben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte 
Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) 
dargestellt ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung beim Minis-
terium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten - Referat 24 
-, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam durch den Be-
rechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigter usw.) 
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Wir möchten 
Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam, 13. April 2011

Im Auftrag
(Grunenberg)

Land Brandenburg
Ministerium für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
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Bekanntmachung

Am Dienstag, dem 10. Mai 2011 findet um 18:30 Uhr in der 
Interkulturellen Stätte im 
OT Sembten eine Hauptausschusssitzung statt, zu der wir Sie 
recht herzlich einladen.
Tagesordnung:
1. Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen
2. Arbeitsstand Winterdienst ab 2011/2012
3. Bericht zum Thema „Aufstellung vorhabenbezogener Bebau-

ungspläne in der Lieberoser und Reicherskreuzer Heide“
 Referenten: Herr Hoff, Frau Neubert

4. Scoping - Hinweise zum Untersuchungsrahmen für die stra-
tegische Umweltprüfung im Braunkohleplanverfahren Tage-
bau Jänschwalde-Nord

 Bericht: Frau Haustein
5. Diskussion zum Haushalt 2011 
 Bericht: Frau Schenk
6. Situation Gaststätte „Kastanienhof“ Groß Drewitz
7. Sonstiges
gez. In Vertretung
M. Schenk, Amtsleiterin Kämmerei und Stellv. d. Bürgermeisters

Bekanntmachung

Am Mittwoch, dem 04. Mai 2011 informieren wir alle Gemeinde-
vertreter, Ortsvorsteher und interessierte Bürger zum Scoping-
Termin im Braunkohleplanverfahren Jänschwalde-Nord.
Die Informationsveranstaltung findet am 04. Mai 2011 um 19:00 Uhr 
in der Interkulturellen Stätte im OT Sembten statt.

Hierzu laden wir recht herzlich ein.

gez. in Vertretung
M. Schenk, Amtsleiterin Kämmerei
und Stellv. d. Bürgermeisters
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